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§ 46 BAO
 BAO - Bundesabgabenordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.07.2024

Betreibt eine Körperschaft, die die Voraussetzungen für eine Begünstigung auf abgabenrechtlichem Gebiet im übrigen

erfüllt, eine Krankenanstalt (Heil- und P0egeanstalt), so wird diese Anstalt auch dann als wirtschaftlicher

Geschäftsbetrieb gemäß § 45 Abs. 1 behandelt, wenn sich die Körperschaft von der Absicht leiten läßt, durch den

Betrieb der Anstalt Gewinn zu erzielen. Die Anstalt ist gleich einem unentbehrlichen Hilfsbetrieb gemäß § 45 Abs. 2

abgabefrei, wenn es sich um eine im Sinn des jeweils geltenden Krankenanstaltengesetzes gemeinnützig betriebene

Krankenanstalt handelt.
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